
Erste Ergänzung zur

Zweiten Allgemeinverfügung

des

Landkreises Cuxhaven vom 18.März 2020

zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich, hier Zweitwohnungsinha
ber, angesichts der Corona-Epidemie und zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung
des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Landkreises Cuxhaven.

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 lnfektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nie
dersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 35 Satz 2 Veiwaltungsver
fahrensgesetz wird folgende Ergänzung zur 2. Allgemeinverfügung vom 1&März 2020 erlas
sen:

1. Personen mit erstem Wohnsitz außerhalb des Landkreises Cuxhaven ist die Nutzung
einer Nebenwohnung (sogenannte Zweitwohnung) im Sinne des Bundesmeldegeset
zes untersagt.

Hiervon ausgenommen sind Nutzungen aus zwingenden beruflichen sowie aus ehe-,
Sorge- und betreuungsrechtlichen Gründen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Personen, die sich bereits in einer Nebenwohnung im Gebiet des Landkreises
Cuxhaven befinden, haben ihre Rückreise an ihren ersten Wohnsitz unverzüglich, spä
testens bis zum 22.03.2020 vorzunehmen.

2. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in der Ziffern 1 enthaltene An
ordnung gemäß § 75 Absatz 1 Nr. 1; Absatz 3 IfSG wird hingewiesen.

3. Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 LV.m. § 16 Abs. 8 lfSG sofort vollziehbar. Wider
spruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung.

4. Die Anordnung tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Kraft. Sie ist bis
einschließlich 18. April 2020 befristet.

Begründung

Die Regelungen dieser ergänzenden Allgemeinverfügung stehen in inhaltlichem Zusammen
hang mit dem Runderlass gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, Satz 3 NGÖGD des Ministeriums für Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung vom 17.März 2020 und der daraus abgeleiteten zweiten Allge
meinverfügung des Landkreises Cuxhaven vom 18. März 2020 und ergänzen diese.
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Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 lnfektionsschutzgesetz
(lfSG). Nach Satz 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu tref
fen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festge
stellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Aus
scheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krank
heiten erforderlich ist. Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer grö
ßeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 ge
nannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen; sie kann auch Personen ver
pflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte
nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind.

Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Verbreitung von Infektionen mit dem SARS- CoV
2 Virus und Erkrankungen an COVID-19 müssen unverzüglich weitere umfänglich wirksame
Maßnahmen zur Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung von lnfekti
onsketten ergriffen werden. Weitreichende effektive Maßnahmen sind dazu dringend notwen
dig, um im Interesse der Bevölkerung und des Gesundheitsschutzes die dauerhafte Aufrecht
erhaltung des Gesundheitssystems in Niedersachsen sicherzustellen. Die großflächige Un
terbrechung und Eindämmung des touristischen Reiseverkehrs ergänzt die bereits ergriffe
nen Maßnahmen und stellt im Kontext der übrigen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung ein
wirksames, angemessenen Vorgehen dar, um das Ziel einer Entschleunigung und Unterbre
chung der Infektionsketten zu erreichen. Auch die Untersagung der Nutzung von Zweitwoh
nungen dient diesem Ziel, da mit dieser Maßnahme der Zustrom und Aufenthalt von Personen
im Landkreis Cuxhaven reduziert wird. Angesichts des angestrebten Ziels der Aufrechterhal
tung der Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung ist die Maßnahme auch verhält
nismäßig.

Die notwendigen und differenzierten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung in besonderen Be
reichen der Gesellschaft dienen der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des derzeit
durch das Corona-Geschehen hoch beanspruchten Gesundheitssystems über einen abseh
bar längeren Zeitraum hinaus. Für die stationären und teilstationären Einrichtungen muss
dringend der notwendige Spielraum geschaffen werden, um die erforderliche Leistungsfähig
keit für die zu erwartenden erhöhten Behandlungserfordernisse im lntensivbereich unter lso
lierbedingungen für an COVID-19 Erkrankte zu sichern.

Diese und weitere kontaktreduzierende Maßnahmen tragen in besonderer Weise zum Schutz
besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen bei. Denn gegen den SARS-CoV-2 Virus steht
derzeit keine Impfung bereit und es stehen keine gezielten, spezifischen Behandlungsmetho
den zur Verfügung.

Daher stellen die kontaktreduzierenden Maßnahmen für die breite Bevölkerung das einzig
wirksame Miftel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit und zur Aufrechterhaltung
zentraler Infrastrukturen dar.

Sie ist bis einschließlich 18. April 2020 befristet. Diese Allgemeinverfügung findet ihre Grund
lage in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 IfSG. Zuwiderhandlungen sind daher strafbar nach § 75
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 lfSG.

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 lfSG sofort vollziehbar. Widerspruch
und Klage gegen die Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage vor

dem Verwaltungsgericht Stade, Am Sande 4a, 21682 Stade erhoben werden.

Cuxhaven, den 20März 2020

Kai-Uwe Bielefeld
Land rat


